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BEGRÜNDUNG 
 
 
A. ANLASS UND ERFORDERNIS DER ÄNDERUNGSPLANUNG 
 
 In dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Bornfeld – Im Boden“ ist die Kniestockhöhe mit 

dem Innenmaß von 50 cm festgesetzt.  
 
 Seit einigen Jahren werden häufig Architekturentwürfe mit unterschiedlichen Kniestock-

höhen eingereicht, die weder im Freistellungsverfahren noch mit den erforderlichen Be-
freiungen genehmigungsfähig sind.   

 Um die Umsetzung dieser Bauformen zu ermöglichen, ist die Änderung des Bebau-
ungsplanes mit dem Verzicht auf die Festsetzung der Kniestockhöhe erforderlich.  

 
 Die Änderung erfolgt im „Vereinfachten Verfahren“ nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB). 
 
 
 
B. ZIELE DER ÄNDERUNGSPLANUNG 
 
 Mit dem Verzicht auf die Festsetzung „Kniestock“ wird die Voraussetzung geschaffen, in 

Zukunft eine größere Bandbreite von Lösungen für die Planung der Dachgeschosse zu 
ermöglichen. Die Nutzungsmöglichkeiten der Wohnflächen im Dachgeschoss werden 
vergrößert.  

 
 Zur Begrenzung der Höhenentwicklung der baulichen Anlagen in der Hanglage wird eine 

Firsthöhe als oberste Dachbegrenzungskante festgesetzt. Als Firsthöhe ist das Maß von 
6,50 m über der Oberkante des Rohfußbodens des oberen Geschosses als Höchstgren-
ze einzuhalten. 

 
 Mit der Festsetzung der Wandhöhen, der Firsthöhe und der Dachneigungen ist die Höhe 

der baulichen Anlagen bestimmt. 
 
 Es sind neue Gebäudeformen – auch Fertighäuser – zulässig. 
 Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden die Gestaltungsmöglichkeiten bei 

der Gebäudeplanung erweitert.  
 
 
 
C. PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 
 
 1. Der seit dem 28. Januar 1999 rechtskräftige Bebauungsplan „Bornfeld – Im Boden“ 

mit der Änderung 1.  
  Die Änderung wurde am 02.03.2009 als Satzung beschlossen. 
 
 2. Der Beschluss des Gemeinderates vom 10.02.2014  zur Änderung des Bebauungs-

planes. 
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D. LAGE UND RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
 
 Das Baugebiet liegt am östlichen Bebauungsrand des Ortsteiles Erlenbach, südlich der 

Kahlgrundstraße / Staatsstraße 2305. 
 Das Änderungsgebiet umfasst den gesamten Geltungsbereich  des rechtskräftigen Be-

bauungsplanes „Bornfeld – Im Boden“. 
 
 Die Gebietsgröße beträgt 1,96 ha. 
 
 

 
 
 Plan des Geltungsbereiches (ohne Maßstab) 
 
 
 
E. ART UND UMFANG DER ÄNDERUNGSPLANUNG 
 
 1.   Für den gesamten Geltungsbereich entfällt die Festsetzung „Kniestock“. 
 
 2.    Festsetzung der Firsthöhe mit maximal 6,50 m über der Oberkante des Rohfußbo-

dens des oberen Geschosses. 
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VERFAHREN 
 
I. 10.02.2014 
 Der Gemeinderat beschließt die Änderung 2 des Bebauungsplanes „Bornfeld – Im Bo-

den“. Die Änderung wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. 
 Der Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatsitzung ist Anlage 1 der Begründung. 
 
II. 22.09.2014  
 Der Gemeinderat billigt den Änderungsentwurf in der Fassung vom 24.07.2014. 
 
III. 20.10.2014 bis 21.11.2014  
 Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB. 
 
IV. Bis zum 21.11.2014  
 Die von der Änderungsplanung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange werden nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 23.09.2014 am Verfahren 
beteiligt. Sie erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 21.11.2014. 

 
V. 15.12.2014 
 Behandlung der Stellungnahmen im Gemeinderat. 
 Der Änderungsentwurf erhält die Zustimmung der berührten Behörden. Während der 

öffentlichen Auslegung werden keine Anregungen vorgebracht. 
 Der Bebauungsplan „Bornfeld – Im Boden“, Änderung 2 in der Fassung vom 24.07.2014 

wird als Satzung beschlossen.  
 Der Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatsitzung ist Anlage 2 der Begründung. 
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